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Änderungsantrag 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)      

Drucksache 20/1407 

         
Inhalt des Antrags: Stellenhebung bei Polizeivollzugsbeamten von A9 auf 

A10 und von A10 auf A11 
 
Einzelplan  03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  03 81 Polizeibehörden 
Buchungskreis: 2290 
 
Produktnummer lt. Leistungsplan alle Produkte 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 

Richter 
 
 

Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 
 
 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 422 
Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen 
und Beamten, Richterinnen und Richter 783.676.000 +52.230.400 835.906.400 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
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Begründung des Änderungsantrags:  
Für den einzelnen Beamten im Polizeidienst ist der Aufstieg in eine höhere Besoldungsgruppe in der Regel nur durch einen 
Wechsel des Dienstpostens möglich. Dies führt insbesondere bei den Polizeikommissaren (A9) und bei den 
Polizeioberkommissaren (A10) zu Effizienzverlusten. Für die Beamten dieser beiden Besoldungsgruppen soll die 
Möglichkeit einer Höherstufung auf dem gleichen Dienstposten ermöglicht werden, wenn aufgrund der zusätzlichen 
Erfahrung und Qualifikation des jeweiligen Beamten eine höhere Einstufung sinnvoll wird, d.h. von A9 nach A10 und von 
A10 nach A11, unter gleichzeitiger Anpassung des Dienstgrades des Beamten von Polizeikommissar zu 
Polizeioberkommissar und von Polizeioberkommissar zu Polizeihauptkommissar.  
 
Aufgrund des problematischen Beförderungsstaus in den letzten Jahren und einem sich daraus ergebenden Nachholbedarf, 
rechnet die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag damit, dass diese neue Regelung im Jahre 2020 für 50% der hier 
aufgeführten Besoldungsgruppen A9 und A10 zum Tragen kommt.   
 
 
 
Wiesbaden, 14.01.2020 
 
Für die Fraktion 
der AfD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Robert Lambrou 
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